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Die heute geläufigste Legitimitätsform ist der Legalitätsglaube: die Fügsamkeit gegenüber 

formal korrekt und in der üblichen Form zustandegekommenen Satzungen. Der 

Gegensatz paktierter und oktroyierter Ordnungen ist dabei nur relativ. Denn sobald die 

Geltung einer paktierten Ordnung nicht auf einmütiger Vereinbahrung beruht, – wie dies in 

der Vergangenheit oft für erforderlich zur wirklichen Legitimität gehalten wurde, – sondern 

innerhalb eines Kreises von Menschen auf tatsächlicher Fügsamkeit abweichend 

Wollender gegenüber Majoritäten – wie es sehr oft der Fall ist, – dann liegt tatsächlich eine 

Oktroyierung gegenüber der Minderheit vor. Der Fall andrerseits, daß gewaltsame oder 

doch rücksichtslosere und zielbewußtere Minderheiten Ordnung oktroyieren, die dann 

auch den ursprünglich Widerstrebenden als legitim gelten, ist überaus häufig. Soweit 

„Abstimmungen“ als Mittel der Schaffung oder Änderung von Ordnungen legal sind, ist es 

sehr häufig, daß der Minderheitswille die formale Mehrheit erlangt und die Mehrheit sich 

fügt, also: die Majorisierung nur Schein ist. Der Glaube an die Legalität paktierter 

Ordnungen reicht ziemlich weit zurück und findet sich zuweilen auch bei sog. 

Naturvölkern: fast stets aber ergänzt durch die Autorität von Orakeln. 

 


